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CropEnergies AG

Mannheim

Wertpapier-Kenn-Nr. A0LAUP.

ISIN DE 000A0LAUP1

Bekanntmachung gem. § 30b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG - Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien einschließlich der Verwendung

und Einziehung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts

Die ordentliche Hauptversammlung der CropEnergies AG hat mit Beschluss vom 14. Juli 2015 die Gesellschaft ermächtigt, bis
zum 13. Juli 2020 Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben und die erworbenen
eigenen Aktien in anderer Weise als durch Veräußerung über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden, insbesondere nach näherer Maßgabe des
Tagesordnungspunktes 6 der am 29. Mai 2015 im Bundesanzeiger veröffentlichten Hauptversammlungseinladung .

Die eigenen Aktien können auch zum Zwecke der Einziehung zu Lasten des Bilanzgewinns oder anderer Gewinnrücklagen
erworben werden. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend hiervon bestimmen, dass das
Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am
Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht; in diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, die Zahl der Stückaktien in der Satzung
anzupassen. Der Vorstand ist auch ermächtigt, die Einziehung ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung durchzuführen.

Die beschlossenen Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien sowie zu deren Wiederveräußerung bzw. zur Einziehung dieser
Aktien können auch in Teilen ausgeübt werden. Sie können einmal oder mehrmals ausgeübt werden bis der maximale Umfang
des Erwerbs eigener Aktien erreicht ist.

Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist in Tagesordnungspunkt 6 der Einladung zur Hauptversammlung angegeben, die
am 29. Mai 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Mannheim, im November 2015

CropEnergies AG

Der Vorstand


